
MITTEILUNGEN DES GEMEINDEVORSTANDES  
in der Sitzung der Gemeindevertretung 

am 09. September 2008 
 
1. Der Gemeindevorstand hat der Veräußerung von zwei Grundstücken im Baugebiet 

„Försterahl“ an einen Käufer mit 474 m² und 563 m² zum Kaufpreis von insgesamt 
186.660 €, zugestimmt. 
 

2. Der Gemeindevorstand hat der SG Himbach die entstandenen Mehrkosten für die 
Flutlichtanlage auf dem SG Gelände erlassen. 
 

3. Der Gemeindevorstand hat beschlossen die entstehenden Mehrkosten für die 
Waschraumsanierungen in den Kindergärten Hainchen und Rommelhausen in Höhe 
von 8.000 € bereitzustellen. 
 

4. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, 4.500 € als überplanmäßige Ausgabe für 
die Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus Hainchen zur Verfü-
gung zu stellen. Die Heizungsarbeiten soll für brutto 18.000 € an die günstigst bie-
tende Firma vergeben werden. 
 

5. Der Gemeindevorstand hat folgende Auftrage, jeweils an die günstigst bietende Fir-
ma, für die Sanierungsarbeiten im DGH Rommelhausen, vergeben 

- Fensterarbeiten                                  zum Preis von 10.832,00 € 
- Außenputz und Malerarbeiten            zum Preis von 33.907,44 € 
- Stark- und Schwachstromarbeiten     zum Preis von 19.583,97 € 
- Blitzschutzarbeiten                             zum Preis von   3.402,45 € 
- Heizungs- u. Sanitärarbeiten              zum Preis von 39.065,02 € 
- Maurerarbeiten                                   zum Preis von 11.847,38 € 
- Gerüstarbeiten                                    zum Preis von   9.023,18 € 
- Dachdecker- u. Klempnerarbeiten     zum Preis von 50.520,44 € 

- Schreinerarbeiten                               zum Preis von    1.946,84 € 
- Zimmerarbeiten                                  zum Preis von    9.495,44 € 

 
6. Der Gemeindevorstand hat folgende Delegationsregelung beschlossen: 

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Umfang 
oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, entscheidet unter Beachtung 
der Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 HGO der Bürgermeister 
bis zu einem Betrag von 5.000 € 
 

7. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, einer Sammelbestellaktion für halb - und 
hochstämmige Streuobstbäume von der Gemeinde in Eigenregie durchzuführen. 
Hierfür werden insgesamt 800,00 € bei max. 8,00 €/Baum (hochstämmig) zur Verfü-
gung gestellt. Über eine amtliche Bekanntmachung soll auf die Sammelbestellaktion 
hingewiesen werden. 
 

 
 
Limeshain, 09.09.2008 
Adolf Ludwig 
Bürgermeister  


